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Landgericht Heidel berg
12. Kamrner für Handelssachen

im Namen des Volkes
Urteil

ln dem Rechtsstreit

- Kläger -

P rozessbevolimächtigie :
Rechtsanwälte Prof. Rowedder u. Koll., Mannheirn, Gerichts'Fach 97MA (11C3)

gegen

HSB Heidetberger Straßen- und Bergbahn Aktiengesellschaft
vertreten durch d. Rutsichtsrat, bestehend aus Beate Weber (Vorsitzende), Merktpiatz
10,Rathaus,69117Heide|berg,HeinrichKrauß, '(ste| lv.Vo' ' i t ' �@

lrmtraud Spinn
Fricngmin,KristinaEssig, Mi-
chael Frankmann, Friedrich Goos, Uwe Hinzpeter, Hans-Peter Körner, -

- Dr. Wolfgang Luckenbach
Klaus W- Petra Sack, Lore Vogel,

tsergheimer Straße 155, 691 15 Heicielberg

- Beklagte -

P rozessbevol lmächtigte :
Rechtsanwälte Dr. Schlatier u. Koll., Heidelberg, Gerichts-Fach 85 (04/00386 P-.tlmsi

wegen Feststellung

hat die 12. Kammer fur Handelssachen des Landgerichts Heidelberg auf die mündliche

Verhandlung vom 10. November 2004 unier Mitwirkung von

Vors. Richter am Landgericht Stork

Handelsrichier Schulz

Ausfertigung
Verkündet arn
23. Dezemner2004

Helmlingei', JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelie
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Handelsrichter Dr. Stumpf

für Recht erkannt:

1. Es wird festgestellt, dass der Widerruf der Bestellung des Klägers zum Vorsianci

der Beklagten gemäß dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 26. Februar 2Cü4 zu

TOP 7 nichtig isi"

2. Die Beklagie trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist in Zifier 2.) für den Kläger gegen Sicherheiisleistung in Fiöhe vcn

120 o/o des zu volistreckenden Betrages vorläufig volistreckbar.
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Tatbestand

Die Heidelberger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe GmbH (FIW GmbH) beireibi in

Heidelberg einen Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und fungiert ais HoldinE-

Gesellschaft u.a. der Heidelberger Stadtwerke AG und cjer Heidelberger Sti'aßerr- uflC

Bergbahn Aktiengesellschaft (HSB AG), der Beklagten, zu der ein Beherrschungs- unc

Gewinnabführungsvertrag besteht" Für die Satzung wird auf Anlage K1 verwiesen. Die

Oberbürgermeisterin der Stadt Heidelberg ist Aufsichtsratvorsitzende beider Geseli-

schaften"

Der Kläger ist Dipiom-ingenieur und Dipiom-Wirischaftsingenieur, Er ist seit üoe: 25

Jahren im Bereich des ÖpNV täiig, Er wurde mit Wirkung zum 1. April 20AZ zum Tecr'-

nischen Vorstand der"Beklagten auf fünf Jahre bestellt (bis 31.03.2007)^ Glelchzeitig

wurde er von der Aufsichtsratsvorsitzenden in Personalunion zum Geschäftsführer der

HW GmbH bestellt. Seine Aufgaben ais Geschäftsführer der HW GmbH un'rfassien

auch die Koordinieruno der HSB AG,

Am 23.10.2003 lud die Oberbürgermeisterin den Kläger wegen seiner ,,Geschäitsfuirr

rungs- und Vorstandstätigkeit bei HW und HSB' zu einem Gespräch auf cien

28.1A.2AA3 ein (Antage K3). Der Kläger nahm zu dem Schreiben am 01.11.2003 scni-if 'r-

lich Steliung (Anlage K1j. Die Oberbürgermeisterin erwiderte mit Schreibsn von'l

18.11.2003 (Aniage K5). ln diesern Zeitraum wurde in verschiedenen Zeitungsaftiitel:

von Kommunaipoiitikern die Umgangsweise der Stadt mit dem Kläger gerüg'. iA,niag=n

K6, K7)"

Die Oberbürgermeisterin bat den Kläger mit Schreiben vom 23.02.2004 um ein Ge-

spräch vor der auf 26.A2.2AA4 anberaumten 319, Aufsichtsratssitzung der Bekiagten

(Aniage KB). Dieses Gespräch fand wegen Krankheit des Klägers, der bis zurn

01.03.2004 krankgeschrieben war, nicht statt. Der Kiäger hatte bereits mii Schreiben

vom 19.A2.2004 auf seine Krankheit bis 01.03.2004 und darauf ningewiesen, dass l-ier;'

- und lI bei cjer Sitzung die notwendigen Auskünfte würcien erteiien

können (Aniage KE 25). Auf der Aufsichtsratssitzung vom 26.02.2044 wurcie oei- Kiäge;

ais Vorstancismitgliecj und Vorstandsvorsiizender der HSB mit sofotiiger Wirkung aobs-
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rufen (Protokoll, Anlage KEZ)" Mit Schreiben vom 27.A2.2004 teilte ihm die Oberburge;'-

meistenin das Beschlussergebnis mit und wies cjarauf hin, dass ihm der Aufsichtsrat eine

alternative Beschiussvariante vorschlage, wonach der Aufsichtsrat dem Wunsch des

Klägens entspreche, sein Amt niederzulegen und seine Bestellung widerrufe (im Eirrzei-

nen vgi. Anlagen K9 und KE2). Später wurde der Kläger auch als Geschäftsführer cjer

HW GmbH abberufen und sein Dienstvertrag wurde fristlos gekündigt (Gegensiano des

Parallelverfahrens der 11. Kammer für Handelssachen, Aktenzeichen i 1 O 32lC4 fJH),

Der Kläger macht geltend,

das Schreiben der Oberbürgermeisterin (Aniage K9) stelle keine Umsetzung oes Aul-

sichtsratsbeschlusses dar, die Abberufung sei schon deshalb unwirksam. Dei'Aufsicnrs-

ratsbeschluss selbst sei wegen Perplexität unwirksam, denn die Erklärungen ciei'zwei

Varianten widersprächen sich und schlössen sich daher gegenseitig aus. lrn Übrigen

Iiege ein wichtiger Grund für die Abberufung des Klägers als Vorstand nicht vci'.

Der Kläger stellt den Antrag,

festzustellen, dass er Mitglied des Vorstands der Bekiagten ist,

hilisweise:

festzuste/Ien, dass der Widerruf seiner Eestellung zum Vorstand cier Be-

klagten vorn 26.A2.2444 rechtsunwirksarn ist.

Die Bekiagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie enrvided,

die Klage sei nach ihrem Hauptantrag unzulässig,

Nichtigkeii cies Aufsichtsratsbeschlusses odei' das

der Anfechtungskiage hätie venoigen können.

weil der Kiäger auf Feststeliung cie;-

Fehien eines wichtigen Grundes mit
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Die Abberufung sei orcjnungsgemäß erkiärt worden. Die Beschiussfassung sei wirksarn,

da es sich bei den Aliernativen um eine zulässige Potesiativbedingung handeie"

Ein wichtiger Grund für die Abberufung des Klägers gemäß $ 84 Abs, 3 AldG ergebe

sich aus den nachstehend seschildeften Umständen:

Fehle nde Vo rbereitung der Aufsichtsratss itzuno vo m 26. 02.2004 :

Der Kläger habe es versäumt, die Aufsichtsratssiizung oer HSB am 26.02.20A4 ausrei-

chend vorzubereiten. Trotz eines entsprechenden Auftrages durch den Aufsichtsi'at sel-

en die geforderten Vorlagen nicht gefeftigt worden, woiauf der Aufsichtsi'at ohne wichi,-

ge informaiionen habe tagen müssen. Der Kläger könne sich nicht durch sein* irirran,-

kung zum Zeitpunkt der Vorstandssiizung enischuldigen. Fs sei verpfiichiet Eewesen"

seine Miiarbeiter anzuweisen, die Voriagen für ihn zu feriigen. lnfoige der widersnruchii-

chen Angaben des Klägers sei die Erarbeiiung der Berichte durch seine Mitarbeiter nici' it

mögtich gewesen. lnsbesoncjere seien die wiftschaftiichen Auswirkungen cie: Aliianz-

Bilciung (RNV) zu untersuchen und darzustelien gewesen. Der Kiäger sei hierzu vef-

ofiichtet gewesen, da cjer Aufsicntsi'ai den Wirlschansplan der HSB für das iahi- 20C4.

nur" mii dem Zusatz gebili igi habe, dass eine solcne Untersuchung siatttinde. Die ',,ci'n

Kläger schiießiich vorgeiegten Daten seien nicht aussagekräiiig und entspi'ächen nici'rt

den Vorgaben des Aufsichtsrates vom 28.11.2003, wonach cjer Bericht im 1. Quartal

20A4 vozuiegen sei. - Der Kläger habe sicn während seiner Erkrankung keirrs Unierla-

gen an seine Privatadresse weiterleiten lassen, Aus diesem Gruncje habe er a'Jch ciie

geänciei-te Tagesorcinung nicht erhalten, Die Ergänzung cier Tagescrinung um Cie T,lr-

?e 4,5 und 6 sei auf Antrag cier Aroeiinehmerveftreter voni 19.C2,2ü44 enoigi Lii-i3 oäF;

Kiäger am 25.02.2A04 schriftl ich miigeteilt wcrden (KE10, K-11).

Mangelnde Koorci ination Verkehrsallianz:

Ais Mitgl ieo des Lenkungsausschusses, Mitgi ieo ie: Projekt iehung und Mitgire'J ter

RNV- Geschäftsführung habe der Kläger die in oen gemeinsamen Arbeiisgruppen iätlr

gen Mitarbeiter der HSB und H\f/ nicht geführt und nicht koorciinieft (Anlage KE3)" Er

habe die Bedeutung der Projektenwicklung verkannt und kein Konzept erstellt, Er nace

keine Anieiiung gegeben und keine Ruckmeldung entgegengenommen. fu4itarbeiter häi-

ten d ie  mangeinde Abst immung und Koord ina i ion oeanstandet  (Anlagen KF13,  K- ' r4 ; .

ln oer Si;zung a;r i  C5.C2.01 habe cier i ' ( iäger geäußefi  ei  Könne keine Stel lr ;ng f i .  i i :



- 6 "

Meinungsbildung der Stadt hieidelberg beziehen, halie deren Vorschläge ieoocn nichl

für zielführend (Anlage KE4).

An den Sitzungen habe cier KIäEer permanent gefehlt. An cien Sitzunger' am

2A.11.2CIA5, 15.i2.20A3, 19.01 -2AA4, 27"A1.2004 und 11.A2.2004 habe er nich'; teitgs-

nommen, sondern nur an den Sitzungen A7.A7.2AA3, 27.A8.20A3, ' i3 '1C.20!3 und

22"1A.2AA3, Der Leiter des Rechtsausschusses habe den Kläger nicht vertreten i<önnen.

Es seien personenabhängige Mitgiiedschaften in den Arbeitsgruppen vcrhäfloeir g3\r\'3-

sen (Anlag e K12). Dadurch sei der Beklagten ein erheblicher Schaden entsiancen.

nanmen:

Mit Beschluss des Gemeinderats vonr 24.02.2002 sei cjie HW angewiesen worden, cjie

Wiftschaftiichkeit ihrer Unternehmen durch Senkung der Beiriebsausgaben nacnhaiiig

zu verbessenn. Während seiner Anrtszeit habe cier Kiäger den vom Autsichis;'ai gefc''-

derten R.esirukturiei'ungsoian, cier u.a. ciie R.ecjuzierung dei Kosten pro Personeni<iiolire-

ter um 25% habe erreichen sollen, nicht rrorgelegt. Er hape es versäuml, rechizeiiig ciie

wirtschaftiichen Auswirkungen cier Aliianz-Biidung auf die flSts und ciie l-{W zu unte:'si:-

chen und darzustellen (Prüfbericht Aniage KF 15). Er hätte seine Mitarbeiter aui eine

ge!'neinsame Linie einschwören müssen, vras unterblieben sei (Aniage K=16i. Dle meh;"-

fach angekündigten, dringenci er-forderlichen Restrukturierungsmaßnahmen bei dei'i iSB

seien cjadurch unterblieben (Aniagen KF6, K=-7, K=16). le: Aufsichisrat naüe ei-i:

28.a,1.2003 den Wiruschaftspian nur mii dem Zusaiz gebill igt, cass der Vorslan:i aufg:-

forderl worden sei, einen Resirukiurierungsplan vorzuiegen und Risikobereiche hinsichi-

iich cier Foigen der Verkehrsaliianz auizuzeigen. Dem sei der Kläger nlcht nachgeiicli''-

men. Der Kiäger habe den Aufsichtsrat nicht zeitnah und umfassend inforrrTier, (Aniage

KF16). Ersi am 09.02.2004 habe er einen Vermerk vorgeleg'r, cier nur rudirneniäre Fi--

gebnisse enthalte (Anlage K13). Zuciem habe er die notwenciige Dienstpiancpiimierung

nicht vorgenommen. Er habe es versäumt, rechtzeitig mit den Betriebsräten Verhand-

lungen über cjie Opiimierung der Dienstpiäne zu führen {Aniagen K77, K72}, Cbvuohl bei

cier HSB ohnelrin Personaiüberschuss bestehe unci trotz der Bereitschaft cies Betriebs-

rates, an Änderungen nrizuwirken, habe der Kläger kein Linienkonzept füt"ciie [-iSB ei-

arbeitei unC Ver"kehrsleisiungen unnötigervueise an den 3R,N vergeben.
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Heidelberoer Bergbahn:

Der Kläger habe es irn Rahmen der Sanierung der Heidelberger Bergbahn versäumt,
rechtzeitig die notwendigen Aufträge zu erieilen. Er habe es zudem unteriassen, cjen'r
zusiändigen Lanciesministerium für Umwelt und Verkehr rechtzeitig detaill iene und orür-
fähige Planungsunterlagen vorzuiegen. Das Verkehrsministerium habe von der FiSB bis
Ende 2002 eine Entscheidung über Maßnahmen und bis 01.04.20C3 die Vorlage eine:
Fianung geforceri (Aniage KE5). ttiur für cien Fall sei eine Verlängerung cier Betriersei
laubnis bis 30.04.2003 in Aussichi gestelit gewesen. Der Kiager sei uniätig gebiiaher:.

erst am 22"10.03 habs er den Antrag für den L-rmbau gestellt, Der Kiäger habe cann
noch vor Erteilung cjer Genehmigung den Ausführungsauftrag an die Fa, Gai'avenia A'3j

erteilen wollen, cjie seilbahntechnischen Ausrüstungen zu iiefern" Dadurch häite oi= ;-{Vf

das Risiko ti"agen rnüssen, dass die Genehmigung nichi erteili werde, ciie Recnnungsrr

ier Garaventa AG aber dennoch bezahlt werden müssten. Die von der Garaventa AG

übernornmene Gai'antie ersetze nicht ciie Genehmigung durch die zuständige Behoros"
Der Kiäger habe Waggons bestelien wolien, ohne im Besiiz einer Eriaubnis fur cen 3ai-l
cier Schienen zu sein, was ei;r unkalkuiierbares Risikc ciarstelie. Durch das V-einaiter,

des Klägers sei es zu einer zeitl ichen Vezögerung gei<ommen. Die Beiriebsaufnahme

könne ersi 2005, sonrit 1 Jahr später ais rnögiich, erfoigen. Das seit 08.11.C3 gelienoe

neue Seilbahngesetz normiere strengere Anforcierungen, was zu Mehrlicsten r:ei Cei'

Sanierung fuhre. in diesem Zusanrrnenhang habe cier Kiäger es auch versäumt, cjeri

Aufsichtsrat zeitnah über die Entwicklunq zu informieren.

G\/FG-Miiiel {Ge,"neindeverkehrsfinanzierungsgesetz't i Firrna Bombarciiej

Der Kiäger habe sich im Zusammenhang mit der 3esiellung von Straßenbahn*i-^ ba. ie:
Fa. Bornbardier fehierhaft r,eriraken. Er habe, obwohl ciie Option für cien Kauf v*reiierei I
Straßenbahnen zu alten Konditionen bis zum 30"06.2004 bestanaen habe, scnorr inr
Itiovember 2003 die Entscheidung Eeircfien. dass ile Option nicht in Anspruor, gencn,-

men werde (Anlagen KE19-22" i7a). Dem Aufsichtsrat habe cler Kiäger ciazu fäischil-

cherueise mitgeteilt, dass eine Verschieoung der Enischeidung probiemios mögiich sei.
Dies sei jeooch nichi der Fal l  gewesen. Vieimehr seien aufgrund cjer Verzögerung bei

der" Entscheidung die Aniräge für die Förderungen der Sti'aßenbahnenryerbs {GVFG-
Mittet) zu spät gestellt worcjen. DaCurcn sei eine Kürzung oer Mittel fur 20ü4 bis 2C00

vori  14 Mis. € aw 4 f i f i io.  € enoigi was oer Kiägei"gewussi nabe, Ein Anirag brs
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30"11.2003 hätte noch die alten Fördersätze beschert" Dabei habe der KlägerAnfang

November 2003 auf einer VDV Landesgruppen-sitzung erfahren, dass die Fahrzeugföi'-

derung geküzt werden solle. Dies folge aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzu!'lE vom

28.11.03, Eine Information der Stadt sei erst Ende Januar 2004 erfoigt (Anlagen KF 17,

KE17a). Der Kläger habe erst am 23.04.20A4 einen Antrag gestellt, der abgelehnt woi-

den sei. Nunmehr stünCen keine Fördermittel des Landes Baden-Württemberg rneh:

bzw. nur um rund 90 % reduzierle Fördernrittel zur Veriügung. Die entstehencienr Kosten

wären bei orcn'ungsgemäßem Verhalten cies KIägers. deutiich niedriger ausgeiaIier.

Zuschussbewil l ioung:

Der Kiäger habe es als technischer Vorstand der HSB auch zu verireten, dass rnit der

Veriegung des S-Bahnhcfs Franz-Knauff-Sti-aße beEonnen worden sei, ohne dass eine

Lrnbedenkiichkeitsbescheinigung erleilt gewesen sei. Dadurch sei die Gefani entsian-

den, dass die Baukosten nicht durch Fördermittel wieder ausgeglichen wercien könnten

(Aniage K31).

Der Bericht cler Winschaftsprüfer zeige, dass die Arbeit oes KiäEers einer o;-inungs-

gemäßen Geschäftsfuhrung nicht entspreche und bestätige die einzeinen VonryÜne.

Der Kläger erwicjert zu cien einzelnen Vorwürfen:

Fehiencje Vorbereiiung ci er Aufsichtsratssitzung rro m 26.02.20C4 :

Die Aufsichrsi-atssiizung sei v,cn cie;' Aufsichtsrarsvol'siizencjen ursprüngiich rür cE:;

Q.A2"2A04 einbei'ufen worcjen. Für ciiese Sitzung habe er seine Mitarbeiter Frau ffi'

jeizt seine Nachfoigerin - und die Herren-und Ilangewieser,. die

notwendigen Vorlagen zu ei'arbeiien (Aniagen K13-15). Während seiner krankneitsbe-

dingten Abwesenheit sei die AufsichtsratssitzunE auf den 26,02.2A04 verschcben uni

zunächst ein weiterer Tagesordnungspunkt ,,Bergbahn" hinzugefügt worden. Bezügiich

dieses PunF,tes habe er auf seinen Geschäftsführerkollegen-venruiesen und ihm

auch die notwendigen Unierlagen bereiigestellt. Weiiere Tagesordnungspunkie, insbe-

soncfere cier Punki ,,Vorsianciangeiegenheiien" seien ihm nicht mitgeieilt worden. obwohi

ciie Aufsichtsratsvorsitzencie, cier Aufsichtsrat selbst, sein Geschäftsführerkoliege unC

sein Seb<r'eiariat ihn in cier Privatvyohnung und teielonisch hätten erreichen können. 7u'-
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auch taut Protokoll der Sitzung ,,entschuldigt" gewesen. Seine Erkrankung

nicht zum Vorwur-f genracht werden. Der Aufsichtsratstermin hätte zuciem

auch ein weiteres Mal verschoben werden können.

Der Vorwurf der Beklagten sei völiig unklar. Es gelte die Business- Judgemeni- R'uie,

wonach es allein dem Vorstand obtiege, wie er seine Aufgaben erfülie. Er habe.seine

Mitarbeiter auch in ausreichencjem Maße geführt und die Entwicklung der Vertcehrsalii-

anz koordinieri. Dies sei bereits ciaraus erkennbar, dass cier Gemeinderat wenigs Vvc,-

chen nach seiner Abberufung dem Allianz-Projekt einstimmig zugestimmt habe' \A/as

seine Aussage bei der Sitzung vom 05.02.2004 betreffe, so sei es so gewesen, cass cii+

Oberbürgermeisterin damals noch nicht gewusst habe, ob sie generell zustimrnen cder

ab|ehnensol le 'Dashabeletz t l ichauchseinKol lege-erk lär t (AnlageKE4Mit te)"

Er habe auch an alien wichtigen Sitzungen teilgenommen. Er habe überhaupi nui'an 5

von über 50 Sitzungen zwischen Juli 2003 und Febru ar 20A4 wegen Terminskoiilsionen

gefehlt (20.11.2003: Paralietermin Betriebsrat, Aufsichtsratssiizung SWH: 15.12.20C3:

Aufsichtsratssitzung und Gesellschafterversamrnlung der URN GmbH; 19.01.2001: Vot'-

bereitung Workshop; 21.01.2A04: Termin Ministerium GVFG-Kurzungen; 1X.A2.2AM:

krank, AU). Bei diesen Gelegenheiten sei er stets durch den Leiter cjer Rechtsabteiiung

dei^ HW GmbH vertreten gewesen. Allein 39 Siizungen seien auf den Lenkungsaus-

schuss, der das einzige Entscheidungsgremium auf der Unternehmensseite gewesen

sei, dem auch Herrl(Mitgiied der Geschäftsführung HVVJ angehört habe, errtrai-

len, an denen er immer teilgenommen habe, dazu an weiteren 5 Termine bei cier Ober-

bürgermeisterin, Wenn ihm in dieser Situation vorgeworien wercie, er habe an 5 wenige:"

wichtigen Terminen (entschuldigtl) gefehlt, sei dies nicht nachvoliziehbai'.

Manoeinde Aufgabenerfüllung Verkehrsaliianz I unterlassene Restrukiurierungsmaß-

nahmen:

Der Vortrag der Bekiagten sei völlig unsubstantiiert. Was heiße, er habe es versäumi'

rechtzeiiig mit den Betriebsräten Verhandlungen über die Optimierung von Dienstpiänen

zu führen oder weiche negativen wirtschaftlichen Konsecuenzen seien entstanden?

Selbstverständlich habe er eine Dienstp[anoptimierung durchgefüh11. Diese sei auch mit

cjem Betriebsrat abgesprochen gewesen" Die am 04.02.20A4 anbei'aumte Besprechung

seijedcoh cjann rrom Betriebsrat ohn= Angabe von Grüncien abgesagt worden. Di= Fra-
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ge der Fremdvergabe von Verkehrsleistungen sei zuciem eine Entscheidung cies Vor-

stancies im Rahmen des S 76 AktG. Die Fremdvergabe von Busbetriebsleistungen sei

auch notwendig gewesen, weil der Betriebsrat bei der Ausgestaltung der Dienstpläne

kein Entgegenkommen gezeigt habe. Die Konditionen (Beauftragung tsRN) seien deur-

Iich günstiger (Anlage K16).

Er habe auch die wirtschaftiichen AuswirkunEen der Verkehrsallianz auf HV\i und HSB

überprüft. Der Winschaftsplan der F{SB sehe vor, dass ciie Wirlschaftlichkeitsuntersu-

chung im ersten Quartal 20A4 vozuiegen sei. Der Kläger habe somit noch Zeitgehab;,

den Bericht vorzuiegen, der bereits in Arbeit gewesen sei. Der- von der Bekiagten vcrgle-

iegie Bericht sei lediglich eine Arbeitsanweisung an die Mitarbeiier fÜr die späier auf cie;'r

26.A2.2004 verschobene Aufsichtsratssiizung gewesen. Außerdem hätten die Daien-

grundlagen für eine seniöse Winschaftlichkeitsberechnung erst am A5.A2.2A{14 vorgele-

gen. Lediglich das Konzepi zur Linien- und AnEebotsoptimierung habe seii 20C2 vorgä-

legen (K17 , K1 B, K19). Dieses sei nach seinen Vorgaben überarbeitet und in einer i er:-

kungsgnrppe diskutiefi worcien. Auf Wunsch dei'Siadt Heideloerg sei ein Soncierguiach-

ten zur Fiage von Oris-Busiinien eingeholt worden. Bei ciei' Präsentaiion de;" Stucjie im

Frühjahi 2004 habe sich jedoch cier wirischaftiiche Voiteil der Pianung der HSS er93-

ben; die Urnsetzung habe im Herbst 2AA4 beginnen solien'

Heidelberger Bergbahn :

Diese sei stil lgeiegt worden, weil sie - vor seiner Zeit - sicherheitstechnisch nicni ausrei-

chend angepasst worden sei, Es sei ein Fianungs- wie ein Lieferungsaufirag angszeig;

gewesen. Er habe ciie Aufträge pai'aliel iaufen lassen wolien unC hane in Verhardiunge;-i

mii cier Gewinnerin dei"Ausschreibung (Garaventa AG) erreichi, cass cjiese die Ab;iai-

me durch cjie Behörde garantiert. d.h. schriftl ich zugesiche;'i nabe. Dies sei ourch csi'.

Mitgeschäftsführerlbei der HW GmbH verhindert worden, weil ciiesei'zunächs';

die Planung habe genehmigen lassen und erst ciann den Lieferaufirag habe erleiien

wollie. Dabei sei die von ihm - dem Kiäger - beabsichtigte Vorgehensweise auoh bei

anderen Betreibern absolut üblich, z. B. bei den Verkehrsbetrieben von Karlsruhe, Stuti-

gart und Künzelsau

Er sei keinesfalis untätig geblieben" Das Pianungsbüro Eisenkolp sei am25,A7.02 mii

der Vorpianung und Konzepterarbeitung beaultragt woi'den. Eine erste Vorsiellung cjes

KroflZeDts sei arn 15"10.02 gegenüberVertreiern dei-Stadl, des Umwelt- uni V'eri<enrs-
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ministeriums, des Regierungspräsidiums und der Landesbergbehörde enolgt, wobei

damals der Ersatz aller Fahzeuge vorgesehen gewesen sei.

Ab November 2002 habe sich dann eine Bürgerinitiative zur Erhaltung der historischern

Fahzeuge der Königstuhlbahn gebildet, zu der auch Herr-und Miigliecier cies

Aufsichtsrats gehört hätten, Er habe daher versucht, ein Ingenieurbüro für eine Umbau-

planung zu finden, was erfolglos gewesen sei. Er habe cjaraufhin am 26.C3.2C03 eins

auftragsbezogene, EU- weite Bekanntmachung als Vorlauf für die Ausschreibung verari-

lasst, die alternativ sowohl neue Fahzeuge als auch den Erhalt der historischen Fahr-

zeuge vorgesehen habe. Daher habe das Landesbergamt ciie Betriebseriaubnis bis Fri-

de Oktober 2003 verlängert. Im Juni 2003 hätten dann die Bieterverhandlungen stattge-

funden, bei denen Herrilftie geplante Auftragsvergabe an Garaventa AG ver'-

hindert habe. Nach langen internen Diskussionen sei im Wege des Kompromisses an,

19.08.2003 ein erster Teilauftrag ,,Ausführungspianung" an Garaventa AG "vergeben
wbrden. Das Bergamt sei mit der Planung einverstancien gewesen, Er habe claher einen

Beschluss bei der HW GmbH herbeiführen wollen, dass jetzt der Restauftrag vergeberi

werde 'WiederhabeHerr ' Iabgebiocktundeineof f iz ie | ieGenehmigunggeforden

(Aniagen K2A,K21).

Dahei"sei der Auftrag erst am 221A.ß nach Voriage'der Planung efteilt worcien. Es ha-

be eine ständige lnformation der Gremien stattgefunden" Die Garaventa AG haoe gera-

dezu um die Auftragserleilung gebettelt, damit die Feriigstellung zum 30.06.2004 gesi-

chert sei. Als er sich um die Zustimmung des Aufsichstrats bemüht habe, habe sich die

Oberbürgermeisterin eingeschaliet und auf die persöniiche Haftung der Mitgiiecier vei"-

wiesen. Auch seine Hinweise auf das neue Seilbahngesetz hätten nichts gefruchtet" tsei

Baubeginn vor 04.05.20A4 hätten noch die alten Bestimmungen gegolten" Dies vuär*

auch risit<ofrei umzusetzen gewesen, weil das Bergamt zugesagt habe, seine Zustiir'-

mung zu erteiien, so dass kein Risiko mehr bestanden habe, dass das Regierungspr'äsi-

dium die Zustimmung versage. Zucjem habe die Garaventa AG eine Garaniis übernon^r-

men, dass die Genehmigung erteilt werde.

GVFG-Mittel (Gemeindeverk'ehrsfi nanzierungsgesetz) / Firma Bombard ier:

Er habe sich im Zusammenhang rnit der Bestellung von neuen Straßenbahnen bei cjei"

Fa. Bombardier ordnungsgemäß verhalten. Er habe cjie Bestellung zunächst abgeiehnt,

cia cier Mitarbeitertrotz mehrfacher Aulfforcierungen keinen \lüirtscnaftiicnkelts-

vergleich vorgelegt habe" lmmerhin hätten investition von 20 Mio. € angesiandsr, uili
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sich eine Finanzlücke im Wirtschaftsplan ergeben, denn die S-Bahn-Haltestellen und ciie

Bergbahn hätten ebenfalls angestanden; die Straßenbahnen seien nicht ohne weiteres

finanzierbar gewesen. Nachdem der Wirtschaftlichkeitsplan vom Controller dann erst am

27.01.2004 vorgelegt worden sei, habe er die Bestellung der Bahnen in der Aufsichts-

ratssitzung vom 24.03 .2004 erneut diskutieren lassen wollen, weil die Berechnung nur

geringe wirtschaftliche Vorteile unter der Prämisse der 50 %-igen GVFG-Fördei'ung ei-

geben, der Kämmerer der Stadt Heidelberg für 2005 einen Zuschuss signalisieü habe.

Die Option bei Bombardier sei aufgrund seiner Verhandlungen bis Juli 2004 ersrreckt

worden, weswegen eine spätere Bestellung problemlos mögtich gewesen sei" - Die tse-

antragung der GVFG-Mittel sei vor dem 16.01 .2004 nicht möglich gewesen, oa ciie Wiir-

schaftlichkeitsuntersuchung zuvor trotz mehrfacher Aufforderung nicht rechtzeiiig vorge-

legen habe. Auf die Entscheidung des Ministeriums, die Fördermittel zu reduzieren. ha-

be er keinen Einfluss nehmen können. Die Zahlen für eine Neuregelung seierr erst anr

A7.07.2004 vorgelegt worden. Dass schließlich keine Fördermittel zugeieilt worcien sei-

en, sei auf die finanzielle Siituation des Landes zurückzuführen und nicht von ihm zu ver-

treten. Er habe diese Umstände zudem der Siadt umgehend mitgeteilt.

Zuschussbewilliquno:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05,1998 sei festgelegt worden, dass cjie Bekiagie

Antragsteller und Maßnahmenträger für den Umbau der drei bestehenden Halteounkte

sein solle. Für die zusätzlichen drei neuen Haltepunkte der S-Bahn sei die DB AG An-

tragsteller und die Stadt Heidelberg Maßnahmenträger, ciie sie auf die Beklagte üoenia-

gen habe (Anlage l<24).inr Jahr 2001 hätten die GVFG- ZuschussbesoheiCe nereiis

vorgelegen (Anlagen l<25-27), so dass auch dieser Vorwuri ins Leere gene. Das weiters

Vorbringen der Beklagten sei widersprüchlich, auch' hinsichtlich der Franz-i'rnaufl-

Straße. Die Beantragung einer lJnbedenklichkeitsbescheinigung, deren Fehien cestrit-

ten werde, sei nicht Sache des Vorstandes, sondern der zuständigen Fachabteiiung

(H**I.

Für ciie Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsäize nebst

Anlagen venruiesen.
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Entscheidungsgründie

Die Klage ist nach ihrem Hilfsantrag zulässig und begründet"

4..

Der Aufsichtsratsbeschluss ist ein korporationsrechtliches R.echtsgeschäft und xann ais

solches nichtig sein. Dabei heißt Nichtigkeit, dass die von den Abstimmenden intendiei'-

te Rechtswirkung wegen des Beschlussmangeis nicht eintritt. ln diesem Slnne iiegi

Nichtigkeit nach h. M. beiwesentlichen Veriahrensfehiern und bei inhaltlicherrVersiößeri

gegen Gesetz oder Satzung vor (BGH, NJW 1993, 2307', 1997, 1926). Die Nichiigkeii

kann ciurch gewöhniiche Feststellungsklage geltend gemacht werden, die $$ 24't,243 f."

AldG sind nicht (analog) anwendbar(vgl.  Uwe Hüffer,  AktG,5, Auflage, $ 108, Rn. 18,

1g m. w, N.). Dabei ist nach Auifassung der Kammer die Nichtigkeii des betrofienen

Rechtsgeschäftes fes'zustelien und nicht das (l/rieiter-) Bestehen der ursprüngiichen

Rechtsiage, die sich arischenzeittich aus anderen Gründen geändert haben körrnte, :.

B. cjurch Einigung ocjer erneute, diesmal wirksame Abberufung ais Vorstand" Nach Aui-

fassung der Kammer ist daher aliein der Hilfsantrag der richtige Antrag, wobei cer

Hauptantrag im Bedarfsfatl entsprechend auszulegen gewesen wäre. Die Kiage ist aiso

nach dem Hilfsantrag zuiässig, weitere Zulässigkeitsbedenken bestehen nicht. Dass die

materielle Nichtigkeit des beanstandeten ,,Aufsichtsratsbeschlusses" vom 26.02.2004 zu

TOp 7 wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz vorliegt, foigt aus den nacnsrenenderi

Ausführungen untei'B.

B .

Die beanstandeie Abberufung des Klägers gemäß dem Beschiuss des Aufsichtsrats cier

Bekiagten zu TOP 7 in derAufsichisratssitzung vom 26.02.2004 ist nichtig. Dabei ilann

irn Ergebnis.dahingestellt bleiben, ob die vom Kläger geäußerien forrnalen Bedenkerr

bestehen, was die Karnmer rrerneint. Denn während der Aufsichtsrat den Wicierruf wie

die BenennL.rng gemäß $ 108 AldG selbst beschiießen rnuss, kann er zurAbgabe cer

Erklärung, die erst mit cjem Zugang wirksam wird, eines seiner Mitgiieder, namentlici

seinen Vorsi.rzenien, bevollmächtigen, Dass ciie Aufsichisi'atsvot'sitzende cite FriliärunJ
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im Schreiben vom 27.A2.20A4 nicht unter der in $ 12 Abs. 2 der Satzung vorgesehenen

Bezeichnung ,"Aufsichtsrat der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG" abgegeben

hat, sondern unter der Bezeichnung ,,Die Oberbürgermeisterin der Stadt Heideiberg", ist

unschädlich; eine andere Betrachtung würde sich als unnütze Förmelei darstellen und

ar.rch nicht dem Umstand Rechnung tragen, dass der Kläger wusste, das die Oberbüi"-

germeisterin die Aufsichtsratsvorsitzende der Beklagten ist und die vorausgegangene

Korrespondenz vom Kiäger an die Vorsitzende des Aufsichtsrats gerichtet war. Die

Karnmer ist aus den von der Beklagten vorgetragenen Gründen auch der Aufrassung,

cjass der Beschluss dqs Aufsichtsrats nicht wegen Perpiexität unwirksam ist.

Dies l(ann jedoch - wie ausgeführt - dahingestellt bleiben, weil die Abberufung cies Kia-

gers als Vorstand gemäß g E4 Abs. 3 AldG unwirksam war, wei{ ein wichtiger Grund li:r

Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt.

Die Bestellung zurn Vorstandsmitglied oder ciie irnennunE zurn Vorsitzenden cjes Vor-

siancjs kann vom Aufsichtsrat gemäß $ 84 Abs. 3 AktG nur widerrufen werden, wenn ein

wichtiger Grund voriiegt. Ein solcher Gruncj ist namentiich grobe Pfiichtverletzung. Ltnfä-

higkeit znr ordnungsmäßigen Geschäftsführung ocier Verirauensentzug durch ciie

Hauptversammlung, es sei denn, cjass das Vertrauen aus offenbar unsachlichen Grün-

den entzogen worden ist. Das Gesetz will damit die Abhängigkeit der Vorstandsmitgiie-

der vermeiden, die ihrer eigenvei'antwortlichen Leitungsfunktion gemäß $ 76 Abs' 1

AktG widerspräche. Ein wichtiger Grund liegt dann vor, wenn die Fortsetzung des Oi"-

ganverhältnisses bis zum Ende der Amtszeit fur die AKiengeselischaft unzumulrai" isi.

Die Fesrstellung der Lrnzumutbarkeit setzl nach zutreftender herrschender lVieinung vci-

aus, dass die interessen cier Aktiengesellschaft und cies Vorstandsmitglieos gegeneir'-

ander abgewogen werden. Ein Beurleiiungsspieiraum kommt dem Aufsichisi'ai danei

nicht zu, das heißt, der wichtige Grunci ist vom Gericht in voilem lJmfrage überprüfoar

(Hüffer a,a.O., $ 84, Rn. 26-30 m. w. N,).

Ob ein wichtiger Grund vorliegt, ist in jedem Einzelfall zu prüfen. Diese Prüfung führi im

vorliegenden Fall zu der Feststeliung, dass die Beklagte keine LJmsiäncie vortragen

konnte, welche die Annahme einer groben Pflichtverletzung oder der Unfähigkeil Ces

Klägers oder einen anderen wichiigen Grund, cier den vorgenannten Alternativen gieicii-

zusetzen wäre, begründen könnte. Füi' einen Vertrauensentzug durch cile äaupive*
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sarnmiung fehlt ohnehin jegiiches Vorbringen. Zu den von der Beklagten erhobenen Vor-

wünen gegen den Kiäger isi im Einzelnen auszuführen:

t .

Fehlencle Vorbereitunq der Aufsichtsratssitzu n q vom 2S.02'2004'

Die Bekiagte hat einen wichiigen Gruncl nicht vorgeti'agen. lhr obliegt insoweii abei- cii+

volie Darlegungs- und Beweislast" Es ist sicher Aufgabe des Vorstandsvorsii 'enden ciie-

Siizungen des Aufsichrsi'aies so einzuberufen uncj vozubereiten, ciass aiie ncwr'errcliSei'i

Unterlagen vorhanden sinci. Die Bekiagie vermoohie aber nicht schlüssig cazuiegeri

dass das Fehien von Voriagen in der Aufsichtsratssitzung vom 26.A2.2044, sollie ciies

im Einzeinen der Fall gewesen sein, auf eine Pffichtverle'rzung cies K..lägers zui'üciaufuh-

ren ist, Der Kläger konnie selbstverständlich Aufgaben deiegieren" Dies entspi'icni oen-r

l_eitbild des g 76 Abs" 'i AktG, Das Vorbringen der Bekiagten, der Kiäger habe es untei--

iassen, seine Miiai^oeiter anzuweisen, clie Voriagen zu erarbeiten, ist völiig ilnsubsianii-

ieü, Der Kiäger" hat den Vorti'ag cier Bekiagten quaiifiziert besiritten, indern e: t'oftruE,

seine Miiarbeiter Fi^au F und dre Hei-ren - - und IF arigewiesen

zu haben, die noturendigen Berichte, insbesondere Cen -derichi uber die wirischaftlicnei-;

Auswirkungen der Verkehrsaliianz auf dei"Basis selner Vorgaben gemäß Aniage Ki3.

bis zurn ß.A2.2AA4 zu erarbeiien. Auch ciem Schreiben cjes Ktägers vonl 19,C2'2001

(Aniage K15) kann entnonrrnen werden, ciass en seinen lvlitarbeiiern Cie nctwendigen

Lrnierlagen zur Verfügung gestelli haite. Die Beklagte konnte sich daher ni:ht auf pal'-

schaie Sehauptungen wie ,,infofge der widersnruchiichen Angaben des Krläge,-s sa' c't*

Erarbeitung der Eerichte durct''t ciie füitaroeiter nichi nögfich gewesen" oce- ,,cls vsn

Kläger vargelegten Daten selen nichi aussagekrättig gewesen" beschi-äniieri, s3;-iceii

sie hätte Rcss unc! R.eiier nennen, das heißt konkret voriragen müssen, was cei- l i läger

bei pfiich'rgemäßer Sorgfalt hätie tun oder veranlassen mÜssen und was ei' in oer xoi-i-

kreten Situation pflichtwidrig unterlies. Daian fehlt es.

Es biieb im Übrigen unbestrltren, dass der Kiäger nicht rechtzeirig über alie Tagescrc-

nunEspunkte informiert wurde" Die Bekiagie trägt selbst voi', die E.rgänzung iei"Tages-

ordnung um die TOFe 4, 5 und 6 sei auf Antrag der Arbeitnehmervertreter vom

1g.1C .2004 enoigt und dem i(läger am 23.A2.2004 scnrifti ich mitgeteilt wcrder, (,Ania3ei';

K=1C, KE11i.  Fs oleibt im Vernorgenen, was der - sion irn i"(rankenstand befincenie -
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Kläger in der verbieibenden Zeit bis zum 26.A2.2004 noch hätte veranlassen sollen,

können oder müssen. Gleichermaßen unverständlich ist der Vorwurf, der Kläger habe

sich während seiner Erkrankung keine Unterlagen an seine Privatadresse weiterleiten

lassen, Dass cer Beklagten eine Vielzahl von KontaKmöglichkeiten zurr erkrankten

Kläger zur Verfugung stand, ergibt sich nicht zuietzt aus den Schreiben cier Aufsiohts-

ratsvorsitzencien vom 23,10.2003 (Aniage K3), 18,1 1 .2003 (Aniage K5), 23.C2.2004 (A.r,-

Iage K8) und ?7.A2.2A04 (Anlage K9); danach waren ihr diese Mögiichkeiterr aucfr be-

kannl. Der Vorwuri entbehrl daher jeden lnhalts. Zudem wird von dei- Bekiagieir ciier'-

sichtiich übersehen, dass der Kläger in dieserZeit unstreitig l<iank geschriebsn wa:. f,re.

die Aufsichtsratsvorsiizende von der bis zum 01,03.2004 andauerncien Arbei:sunfänig:-

keit des Klägers wusste, hätte sie die ihi" zur Veriügung stehenden Kontal<tnrögiionr<eiien

nutzen ocjer die Sitzung nochnnais kuzfristig verschieben müssen. Dass eine sclciie

Verschiebung nicht rnögiich war, wird nicht vorgeti'agen.

Zudem war die Winschaftiichkeiisuntersuchung nach dem Beschiuss des Aufsicnlsrales

im 1. Quanial 2004 voizuiegen. Somit hatte dei'Kiäger noci-r Zeit. die Liniei-suonunO a:'-

schließend zu beai"beiien und dazustelien. Dass der Aufsichtsi-at dann bei'eits ir. ie:'

Mitte cjes 1. Quai-tais tagt und den Bericht bereits zu diesem Zeiipunt{ anforcjei-:, hai de:

Kiäger nicht zu vertreien. Zuciem ist ein triachteil für" die Gesellschaft nicht ersichtlicn,

H .

Iüianqe[ nde Koordination Verkehrsatriianz"

Der Vorwuri, der Kiäger habe ciie interessen der HW und cje!' HSB bei de: =nr't'ii:iliu:t;r

der Veri(ehrs-Altianz nicht in ausreichenciem Maße verireten, ist ebenialis unsu:stani:-

ieri" Ein wichiiger Grund im Sinne von $ 84 Abs. 3 AktG ist auch insoweit nichl scniüssi;

dargelegt.

Die pauschale Behauptung der Bekiagten, der Kiäger habe irn Wesentiichen durch seine

Abwesenheii geglänzt, wurde vom Kläger qualif izieri bestritten. Er iegte im Einzeinen

dar, dass er iediglich an 5 von 50 Sitzungen fehlte, weii er nachweisiich ancjere wicntige

Ternrine wahrzunehmen iratie oCer - in einern Fail '  krank vrar. Dabei isi es isi grunc-

sä+ziich Sache cies Vorstanos ($ 76 Abs. 1 AldG), zu entscheicien, weichen Ter:ninen el.

Vori 'ang voi" anoeren einräumi. Die Bekiagte i iat ihren Vont,un nicht vergieicnba: sui-
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stanti iert dargestellt. Es hätte ihr"obiegen, konkret die angeblichen Fehlzeiten zu benen-

nen und vorzutragen, weshalb die Entscheidung des Klägers, an dieser Sizung nicnl

teiizunehmen, pfl ichtwidrig gewesen sei. Sie hätte dies zum Beispiel durch eine Gegen-

Aufiistung der angebiich nicht besuchten Sitzungen tun können, die sie schuidig biieb.

Gleiches gilt auch für die behauptete mangelhafte Koordination und Führung cier Mitai '-

beiter. Der Vortrag der Beklagten, der Kläger habe es versäumt, seinen Mitarbeitern

Vorgaben für deren Verhalten in den Projektgruppen zu machen, ist in keiner"Weise

schlüssig" Die Bekiagte trägt ihre subjektive tsewertung vor, aber keine laisacrren cjie

ihre Beweriung überprüfoar machen könnten und es der l(arnmer eriaubten, Ga: oean-

standete Verhalien cies Klägers an den Vorgaben des $ 84 Ans. 3 AktG zu messen. Die

Vorlage der Anlagen KE 13 und K=14 erseizi sohlüssiges Vorbringen nich-.. cenn selos"

wenn Miiarbeiter die rnangeinde Absiimmung und Koordinaiion beansianciet haner.. !s;

auch dies zunächst nichts anderes ais cjie Wieciergabe einer subjektiven h4einung. Es isi

wie in cjer Scnuie: ciie elnen Schuier f inden denselben Lehrer Spiize, die andereir ... irn

Gegenreii; daraus eine auch nur annähernd objektivierbare. Einschäizung dei Quaiif ixa-

tion cjieses Lehrers ableiten zu wolien, muss scheiterrr" Rt' lniich isi es hiei-: Solange liei-

ne larsa;nen vcrEe:i 'aEen werien, ivas ier Kiägel pfi icnw,,;orig unterlassen naf,=. er:--

pfl ichtgemä|3 hätte iun mussen - ocjer umgekehrt, soiange ist die Kammer außei'Siande,

cias Verhalien des Kiägers zu bewerten, Taisachenvorti 'ag in diesem Sinne entnalten

auch ciie in Bezug genommenen Aniagen nicht. Darüber htnaus ist auch in keiner Vrieise

erkennbar, weiche konkreten Folgen die behaupiete mangeinde Koordinaticn au; die

Beieil igurrg der t-f\ i / HSB an der Venkehrsali ianz talsächlich hai're. Soiange lrein= ci '

fensichti ichen Nachteiie entsiehea, pieini es Sache ces Vorstanoeg. zu eniscnei;ai ':. v' i l :

er cas Liniei-nehmen und Cie iamii rrerbuncienen Geschäfle lunn.

überhaupt nicht nachvoliziehbar ist, v,reiche Pflichtwicirigkeii ci ie Bekiagte mii ie: Auß=-

rung des Kläger's auf der Sitzung des Lenkungsausschusses vom 05^02.2044 ve;'nindei

lm Protokoll cjer Sitzung der Geschäftsführungen / Vorstände der MW / O:G i VBL i

RHB / HSts ist fesigehalten:,,llerrJlerklärt für die [-{VV, dass aliein cierVr/iila aer

Sfadf fleidelberg maßgebtich sei und nicitt cierjenige cter HVV. ... ilerr Dr" \isgt erklärt

für die,rySts, dass er keine Stellung iür die Meinungsbitdung der Stadt l-feidelberg bezie-

hen könne, Er hält jedoch die Varschläge der Sfadf FfeidetnerE für nicht zielführend und

neint, dass hier ncctt vermittelt werCen [önnte" Eevar ein V'ciun abgegeben wertien
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könnte, müssfe erst ein Gespräch mit den Entscheidungsträgern der Sfadf f-ieidelberg

stattfinden" (Aniage KE4), Der Kläger hat hierzu unwidersprochen vorgetragen, cjass ciie

Stadi Heidelberg - die Oberbürgermeisterin - damals noch nicht gewusst habe. ob sie

zustimmen oder ablehnen solle. Dies haben sowohl Herr l{unbeanstandei) als

auch cibr Kläger zum Ausdruck gebrach'r. Dass der l(äEer damit seine persÖniiche Mei-

nung verbunden hat, er halte die Vorschläge der Stadt Heidelberg für nicht zieifunrenci,

mag von der Bekiagten vielleicht nicht gerne gehört worden sein, stelli jecioch - allcn

nrangeis Tatsachenvorbringens cier Kiägerin - in jeoem Falie keinen wichiigen Gruna irr

eingangs genannten Sinn dar.

nnaßnaFrmen:

Auch insoweit fehlt es an schlüssigenr Vorirag der Bekiagien zu einem wichiigeir Grunc,

DerAuisichtsi 'atsbeschiuss vom 28.1i.2003 setzt l ieinen Zeitpunl<t fest, an ciem ciei" R=-

sii'uktr.lrierungspian voriiegen sollte, Daher kann es dem Kiägei'auch nicht zui'i^r Vorwun

geniaoht werden, oass diesei' Pian am 2G.C2.2AA4 noch nichi vorgeiegen nai. =ing

rechtzeitig vcrher er-fotgte Aurorcierung durch den Aufsichtsrat ist nicht schiussig Ca;g=-

iegt. Die Behauptungen cier Bel<lagten, der Kläger habe es versäum'r, recn2eitig die

wirtschaftl ichen Auswirkungen cier All ianz-Bilciung auf die HSB und ciie HW zu untersu-

chen unci dazustelien und er habe seine Mitarbeiter nichi auf eine gemeinsame Linie"

eingeschworen. iassen sioh anhanci der in Bezug genonlmenen Ausschnitte aus ce:l

Früfner"icht gemäß Anlagen KE15 unci KE10 nicht nachvollziehei' i . lm Übriger, t,ei-häl: e's

sich auch bei cjem Prufungsbericht nzw. den vorgeiegten Ausschnitten so, dass sie B+-

wertungen enthalten, aber wiederum nicht die Tatsachengrundiage mitteiien, aLif vireiclre

cjie einzeinen Bewertungen gestüizi wercien. Somii fehlt es an cier Möglichkeii cier Ünei--

prüfung diesei" Bewertungen und damit an schiüssigern Tatsachenvorbringeir. Es ent-

spricht dem BeibringungsgrunCsaiz, dass dre Parleien Taisachen voftragen - unC für

den Fall ihres Bestreitens unter Beweis stelien - müssen, während es Sache oes Ge-

richts ist, streitigen Tatsachenvorirag durch Beweisaufnahme zu klären und ciie festg=-

srelken Tarsachen rechti i:h zu subsumieren. An sctchem TaisachenvoiiraE de: ts:i<tag--

ten fehlt es" Es kommi hinzu, oass oe: i '( iäger die Behauptungen dei- Bekiagten quaiif i-
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ziert bestritten und die Beklagre diesem Vorbringen nichi subsianiiiert widersprochen

t - r a t
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lm Grundsatz gilt dasselbe für die Behauptung der Beklagten, cier Klägei" habe dei'r

Dienstpian nicht optimiert. Der Kläger hat gemäß den vorgelegten Schreinen (Aniagen

K17 und KIB) in Absi immung mit dem Betr iebsrat eine Dienstplancptimierung vorge-

nommen. Dass diesei'Pian nicht endgültig in Kraft getreten ist, l iegt nach unbestriitenem

Voftrag des Klägers an ciei" Absage des Besprechungstei-mins durch den tsetriens;-ai.

unschlüssig ist in diesem Zusammenhang auch die Behauptung der unnö'iigen Frernc-

vergabe von Eusieistungen. Der Kiäger hat den Vorwurf quatifizieri besiritieri. ls hätte

scmit wiederum der Bekiagten obiegen, kcnkrete Tatsachen vozutragen, aus welcne:'

Gründen sich nach ihrer- Sicht ciie Fremdvergabe ais Fehler darstellte, Dai'ar, fenli es.

Die Beklagte nimmt aucl-r hiei'nur eine Wertung vor" ohne dies Weriung dui"ci' l geeigne-

ten Tatsachenvorti 'ag überprüfoai" zu machen. Soweit sie sich in diesem Zusammen-

hang zum Beweis cafüi', dass es einer Fnemdvergabe nichi nedui'it hätte, auf cas leuEi-

n isdesBet i . iebsra isvcrs i izendenCberuf t ,hande| tess ichunre inenunzuiäs-

sigen, weil auf bigße Ausforschung gericnteten Beweisantrag.

:v.
Heidel beroer Bersbahn.

Auch insoweit fehlt es an der schiüssigen Darlegung eines wichtigen Grundes curor die

dar-iegungs- und beweispfi ichtige Beidagte. Der: Kiäger hat cjie Behaupiun$ ce' 3ei"tag-

ten wieoerum quaiif izieri bestritren, 3r nai cargelegr, wes er zu weicner Zeit aui v'r*ict-r:.

Weise veranlassi hat. Die Bekiagte häite ciies wicierlegen und gegebenenraiis vcni"aJair

rnüssen, was der Kiägei" unier Berücksichiigung cier jeweiis konkreten tatsächiicnen unC

rechttichen situation sratt dessen hätre iun ocier veraniassen nrüssen unci was ei" ien',

entgegen pfi ichtwiclrig geian oder unteriassen habe. Danan fehli es. Dei" Kiagei nai zum

Beispiel dargeiegt und unter Berryeis gestelit, dass Cie von ihm beaDsichiigts 'vorge-

hensweise, den pianungs- uncj den Lieferungsauftrag paraliel iaufen zu iassen, übiici ier

Vcrgehensweise entspricht. Dies fcigt auch aus dem vorgeiegren Statement oei'VBl'(

vam ZZ.A7.ZAA4 (Aniage f€0). Die Bekiagte hätte denrzufoige das Gegenteil unter Be-

weis sielien rnüssen, wenn sie meint, rjass ciiese Vorgehensweise per se pfi ichru't idrig.

qewesen sei. D!e Beauil i-ailung cier Garaventa AG rroch voi' =neilunE oer Flanungsge-
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nehmigung entsprach in Baden-Württemberg gängiger Fraxis" Es besteht auch keine

Pfiicht, vor der Auftragsvergabe auf die Erteilung der Genehmigung zu waften. Ebenso

hätte es der Bekiagte oblegen, durch geeigneten Vorlrag das qualifiziefie Bestreiten oes

Klägers, cjass seine VorEehensweise für die tseklagte respektive die Stadi i-ieidelberg

keine R.isiken enthalten nabe, konstruktirr auszuräumen, Auch ciaran fehlt es. Auswels-

lich des Schreibens cies Landesbergamtes (Anlage K21) stanC einer Genehmigung

nichts mehr im Weg, R.isiken bezügiich der Kosten bestancien dernzufolge nlcnt mehi-,

zumal da ciie Garaventa AG eine umfassende Gai'antie abgegeoen hatte. Unbesii'iitei-r

biieb das Vorbringen des Klägers auch zu den Vorgängen um die GrÜndung urrc iniei"-

vention einer Bürgerinitiative, zu cien Schwierigkeiten, geeignete Partner tÜr die Umbau-

planung zu finden, zu den iniernen Quereien unr ciie Auftragsvergabe, zu der Venweige-

i"ung der Zustimmung durch cien gleichberechtigten zweiien Geschäfisführer cier Ff\A/

GnrbH, Herrn-das untei"keinem Blickwinkel vom Kiäger zu veftreten war Urr-

bestritten biieb auch der Vortrag des Kiägers, dass die Aufsichtsratsvorsitzenüe durch

den Hinvueis auf die Gefanr einer Haftung auf den Aufsichtsrat Einfiuss nahnr. Fs fenl:

daher unter jedem Biickwinkel an einer Pflichtwidrigkeii des Klägers, zudem ari ter Jar'

steliung, oass der Kausaivertauf bei anierer Verhaltensweise (weicher?) des Klägers

ein besserer Eewesen wäre; ieütiich auch an schlussigei" Dai'legung der 3=l<iagier',

iurch cii* Geliung des neuen Landesseilbahngesetzes drohten ernsthaft höhere liosiei-i

bei der Sanierung ocier seien bereits entstanden,

Auch hier fenlt es an cjer schiüssigen Darlegung eines wichtigen Grundes dut'cir c[i* cia-

legungs- uncj beweispflichtige Beklagte. Die Kanrrner vermag zunächst den Voili-ag dei"

Bekiagten nicht abschiießend zu bewerten, ob sie bereits die bioße NichiausüDunE Cei

Option bei dei'Firma Bombardier ais Pfiichtverieizung bewertet. Das ist natüriicn niclrt

der Fall. Das Optionsrecht für die Bestellung neuer Straßenbahnen bei cier Fa" Bonnbai--

dier iief un$estritten bis zum Juli 2004. Dass der Kläger cliese Option bis zu seiner Abb+-

rufung am 26.A2.20A4 noch nicht wahrgenommen hatte, stelit per se keine Pfiicntveriei-

zung dar, cf ie Option konnte von cier tsekiagten jeoerzeii ausgeübi wercjen.
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Auch der Vonrvurf der Beklagten, der Kläger habe nicht rechtzeitig die Anträge für die

sogenannten GVFG-Mittel gestellt, entbehrt der Substanz. Diese Anträge konnten bei

vernünftiger Wahrnehmung der Vorstandpflichten des Klägers doch erst gesielli werden,

wenn sich die Beklagte die lnvestition in neue Waggons leisten konnte, wenn die lnvesti-

tion unier wirtschaftlichen Aspekten vernünftig und tragfähig war. Der Kläger hat hierzu

wiederum in qualifizierter Weise vorgetragen, dass die Anträge für GVFG-Mittel für die

Bestellung bei Bornbardier nicht früher: gestellt werden konnten, habe daran geiegerr,

dass bis zum Zeitpunkt des Antrags ciie Gr.undlagen für eine Entscheidung über das wei-

tere Vorgehen fehlien. Es lag unbesiritten bis zunr 27.A1.2004 keine Wiilschaftiichkeits-

überprüfung durch die Controliing-Abteilung voi', ciie cier Kläger in Auftrag gegeDen nai-

te. Gleichzeitig wurden der IJW für das Jahre 2005 unbestritten wieder Zuschiagszah-

lungen der Stadt Heidelberg in Aussicht gestellt, Es war somit überhaupt nicnt kiar, ob

es überhaupt zur Bestellung neuer Bahnen kommen würcie. Diese Darsteliung hat clie

Beklagte nicht widerlegt.

Der Kläger verweist weiter darauf, dass weiiere lnvestitionen durch den unbestritten er-

forderlichen Bau von 6 S-Bahnhaltestellen und der kostenintensiven Sanierung Cer

Bergbahn anstanden. ln ciieser Situation verhielt sich der Kläger richtig, ciass ei"vor de;'

Entscheidung über die Ausübung der Option bei Bombardier angesichts von Neuinvesii-

tionen in einem Umfang von 20 Mio. € zunächst cjie Wirtschaftlichkeitsprüfung veran-

Iasste. Deren Ergebnis war es denn auch, dass wiftschaftliche Vodeiie nur bei 5C%iger

Förderung aller Bestellungen und auch dann nur in geringem Maße bestanden hätten.

Der Kläger verhielt sich weiier richtig, dass er die Besiellung neuer Bahnen uni dis Si-

cnersteliung inrer Finanzierung dann erst noch in oer nächsten regulären Auisicn:s;-a:s-

siizung diskutieren iassen wollte. Wirtschaftiich fragwürdige und mögiicherw=ise verrusi-

bringende Geschäfte zunächst mit dgm Aufsichtsrat zu besprechen, entsnrichi eiriei'

ordnungsgemäßen Geschäftsführung. - Chne konkrete und abschließende Pianungen

konnten aber keine Anträge für Förciermittel gesiellt werden. Dass durch eine fruhere

Antragsteliung noch alte Fördersätze zugestanden worden wären, wird nicht ausrei-

chend dargelegt.
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Zuschussbewilliqunq:

Die Kammer vermochte anhand des Vortrags der Beklagten nicht nachztlvollziehen, was

dem Kläger konKret vorgeworfen wird. Die Weichen für den Bau der S-Bahnhöfe wurden

bereits vor cier Zeit des Kiägers gestellt" Insoweit wird nicht iransparent, was cer Kiäger

ab dem 1. April 2002 noch hätte veraniassen müssen" Der ais Aniage KE24 vorgetegte

Auszug aus dem Prufberichi ist auch nicht weiieriührend" Was heißt, es lag wec=i' eir

Zuwendungsbescheid noch eine Unbedenkiichkeitsbescheinigung für'einen vor:eiligen

Baubeginn vor? Der KläEer hat unwideriegt eingewandt, sämtiiche erforderiicirerr Anti'ä,-

ge seien bereits 2001 gestelli und bewiliigt Eewesen (Aniagen tA.4-27). Die 3eanli'a-

gung einer Unbecjenkiichkeitsbescheinigung ist im Übrigen die Aufgabe des zusiäncligen

Abteiiungsieiiers bei cier |JSB und nicnt Aufgabe cjes Vorstands. Auch hat ciie tsei<iagle

den Eintritt eines konkreten Schadens nicht cjargeiegt. lnsgesamt fehlt es auch insoweii

an schiüssigem Vortrag der Beklagten lrn Sinne von $ 84 Abs. 3 AkJG'

is  b ie ibt
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Grund im

somit oei dem voi'ausgestellten Ergebnis, dass cjie von der tsekiagten voi'33-

Ljn'rstände weder fur sich noch in ihrer Gesamtbeirachtung einen vrricniigen

Sinne des $ 84 Abs. 3 AktG darstellen.

U .

Die Kosrenentscheicjung beruht auf $ 91 Abs. 1 ZPC. Die Entscheioung zur vci-;äuifiger,

Volisireckbarl<eit foigt aus $$ 709, ' i08 ZPO.
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